
 
Stadt Braunschweig  26-28773 
Der Oberbürgermeister  Beschlussvorlage 
  öffentlich 
 
Betreff: 
Gewährung einer Zuwendung an den Deutschen Kinderschutzbund, 
Ortsverband Braunschweig e.V. 
Braunschweiger Familien- und Bildungspaten 
 
Organisationseinheit: 
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 

Datum: 
14.04.2026 

 
Beratungsfolge: Sitzungstermin Status 

Jugendhilfeausschuss (Entscheidung) 21.05.2026 Ö 
   
 
 
Beschluss: 
Dem Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Braunschweig e.V. wird für das Jahr 2026 
eine Zuwendung im Rahmen der Projektförderung als Festbetragsfinanzierung in Höhe 
40.000 € gewährt. 
. 
 
Sachverhalt: 
Der Deutsche Kinderschutzbund e.V. ist Träger der freien Jugendhilfe und soll auch im lfd. 
Jahr 2026 mit dem Präventivprojekt „Braunschweiger Familien- und Bildungspaten“ eine 
Förderung erhalten, um so das aus Sicht der Verwaltung wichtige jugendhilfliche Angebot 
abzusichern. 
  
Das Projekt „Braunschweiger Familienpaten“ gehört zu einem wichtigen Präventions-
Baustein der Frühen Hilfen und richtet sich vornehmlich als ein niedrigschwelliges 
unterstützendes Angebot an Familien, die vorübergehend sehr belastet oder überfordert sind 
(z.B. Alleinerziehende Eltern, junge/alte Eltern, Eltern in Trennungssituationen, Familien mit 
vielen Belastungen-große Kinderzahl, chronische Krankheiten oder Behinderungen, 
Arbeitslosigkeit, Verschuldung). Ziel ist es, die Familien durch den Familienpaten zu 
entlasten und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. 
  
Das Projekt „Braunschweiger Bildungspaten“ richtet sich an Kinder und Jugendliche mit  
Förderbedarf im Bildungsbereich sowie Kinder aus Familien mit Flucht- und 
Migrationshintergrund. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Verbesserung der 
Chancen auf Sprache, Bildung und Ausbildung mittels individueller Begleitung. Die 
Bildungspaten sind persönliche Bezugspersonen für die Kinder und Jugendlichen. Diese 
können durch die Patenschaft Vertrauen, Interesse, Wertschätzung und Förderung im 
Hinblick auf Ihre Bildung erfahren. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende 
Integration. 
  
Der Zuwendungsgewährung liegen folgende Eckdaten zu Grunde: 
  
Zuwendungsart: 
  
Projektförderung 
  
  
Finanzierungsart: 
  
Festbetragsfinanzierung 
  



 

Kosten und Finanzierung: 
  
Antragssumme                        40.000,00 € 
Vorschlag                         40.000,00 € 
  
Gesamtausgaben:                        87.100,00 €  
  
Einnahmen 
  
Spenden                           34.500,00 € 
Paritätisches Nds.Bundesprogramm             10.000,00 € 
Zweckgebundene Zuschüsse  1.500,00 € 
Sonstige Einnahmen                                       1.100,00 € 
Städt. Zuwendung                          40.000,00 € 
  
Gesamteinnahmen:                          87.100,00 € 
  
  
Entsprechende Haushaltsmittel sind unter PSP 1.36.3630.16.04, Sachkonto 431810 
eingeplant. 
  
 
Dr. Rentzsch 
 
Anlage/n:  
keine 
 
 
[Dokumentend 


	Beschluss:
	Sachverhalt:
	Anlage/n:

